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Übersicht über jeweils geltende (Index-)Ausgangswerte 
 

I. Ausgangswerte für Anpassung des variablen Verbrauchspreisanteils 

Der jeweilige Ausgangswert ergibt sich wie folgt: 
 
a. Für Kunden mit Vertragsabschluss vor dem 1.1.2023 ergeben sich folgende neuen Ausgangswerte: 

 

107,05 107,69 108,17 108,78 123,89 124,63 125,18 174,67 175,44 175,94 

260,02 261,56 264,22 272,44 275,03 275,52 277,84 310,69 314,71 317,53 

318,77 320,31 340,44 340,99 347,45 353,84 353,94 354,44 355,03 355,94 

358,96 359,57 360,79 375,88 378,91 383,03 383,06 383,73 384,43 385,14 

387,97 389,07 390,47 393,13 394,12 399,08 401,99 402,75 405,85 408,21 

409,56 409,79 410,59 418,47 418,59 419,63 421,23 426,33 426,4 430,85 

434,44 435,85 438,72 443,33 443,78      

 
Den für Sie zutreffenden neuen Ausgangswerte finden Sie in Ihrem persönlichen Kundenschreiben zur Preisanpas-

sung. Sie können diesen zusätzlich jederzeit bei unserem Kundenservice nachfragen. 
 
b. Für Kunden mit Vertragsabschluss ab dem Inkrafttreten der ab 27.12.2021 gültigen Allgemeinen Bedingungen: 

Der erste Ausgangswert wird jeweils in den Monaten Juni und Dezember eines jeden Kalenderjahres anhand des 

arithmetischen Mittelwerts sämtlicher Abrechnungspreise der Quartals-Futures bestimmt, welche in den letzten sechs 
Monaten vor dem jeweiligen Vormonat der Festsetzung für die folgenden 4 Quartale von der EEX veröffentlicht wurden. 
Dieser Ausgangswert gilt sodann für alle ab dem jeweils nachfolgenden Monatsersten innerhalb eines Zeitraums von 
6 Monaten erfolgenden Vertragsabschlüsse. Bei Vertragsabschluss wird darüber hinaus ein davon abweichender ers-
ter Ausgangswert für Neuabschlüsse bekannt gegeben, der aus dem arithmetischen Mittelwert sämtlicher 

Abrechnungspreise der Quartals-Futures gebildet wird, welche in den letzten sechs Monaten vor dem Vormonat der 
Festsetzung von Neukundenpreisen für die folgenden 4 Quartale von der EEX veröffentlicht wurden, wenn ein Ver-
brauchspreis für Neuabschlüsse angeboten wird, der vom bisherigen Verbrauchspreis für das jeweilige Produkt 
abweicht. 
i) Für Kunden mit Vertragsabschluss ab 1.1.2023 beträgt der erste Ausgangswert 443,78 €/MWh. 

 

II. Index-Ausgangswerte für Anpassung des Grundpreises 

Der jeweilige Index-Ausgangswert ergibt sich wie folgt: 
 
a. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der ab 27.12.2021 gültigen Allgemeinen Bedingungen bestehende Kun-

den: Der erste Index-Ausgangswert ist der Indexwert des ersten Monats jenes Quartals, welches vor dem Quartal liegt, 
in welchem diese Allgemeinen Bedingungen in Kraft getreten sind. Der erste Index-Ausgangswert ist der VPI (2015) 
vom Juli 2021 in Höhe von 111,30. 

 
b. Für Kunden mit Vertragsabschluss ab dem Inkrafttreten der ab 27.12.2021 gültigen Allgemeinen Bedingungen: 

Der erste Index-Ausgangswert ist der Indexwert des ersten Monats jenes Quartals, welches vor dem Quartal liegt, in 
welchem der Vertragsabschluss erfolgte. Beispiel: Vertragsabschluss Dezember 2021, Index-Ausgangswert: Juli 2021. 
i) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 27.12.2021 bis 31.12.2021 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom Juli 2021 in Höhe von 111,30. 
ii) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 1.1.2022 bis 31.3.2022 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom Oktober 2021 in Höhe von 112,60. 
iii) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 1.4.2022 bis 30.6.2022 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom Jänner 2022 in Höhe von 113,90. 
iv) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 1.7.2022 bis 30.9.2022 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom April 2022 in Höhe von 118,00. 
v) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 1.10.2022 bis 31.12.2022 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom Juli 2022 in Höhe von 121,80. 
vi) Für Kunden mit Vertragsabschluss im Zeitraum 1.1.2023 bis 31.3.2023 ist der erste Index-Ausgangswert 

der VPI (2015) vom Oktober 2022 in Höhe von 125,10. 

 


